
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1966/3/18 2Ob54/66,
6Ob852/81

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1966

Norm

ABGB §830 B2b

Rechtssatz

Ein Teilungsbegehren ist zur Unzeit erhoben, wenn Teile des gemeinsamen Grundstückes für den Bau einer Straße

beansprucht werden und die Entschädigungssumme sowie der Verkauf eines infolge des Straßenbaues erforderlichen,

die Gestaltung des Grundstückes beeinflußenden Aufschließungsweges noch nicht feststeht.

Entscheidungstexte

2 Ob 54/66

Entscheidungstext OGH 18.03.1966 2 Ob 54/66

Veröff: SZ 39/51

6 Ob 852/81

Entscheidungstext OGH 20.01.1982 6 Ob 852/81

Ähnlich; Veröff: MietSlg 24074
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